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Amtliche Bekanntmachung Nr. 52/2024 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 

 
Bebauungsplan I/19 – 2. Änderung „Media-Markt“ 

 
Aufstellungsbeschluss gem. § 2 (1) BauGB 

 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Planung der Stadt Herzogenrath hat in seiner Sitzung am 21.11.2024 
die Aufstellung des o. g. Bauleitplanverfahrens beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wird hiermit gemäß § 2 
(1) BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert am 
20.12.2023 (BGBI. 2023 I Nr. 394) bekannt gemacht. 
 
Das dem Entwurf zugrunde liegende Plangebiet liegt im Stadtteil Straß, Flur 16, Flurstück Nr. 611 mit der An-
schrift Voccartstraße 66. Die räumliche Abgrenzung ist kartografisch bestimmt und der zeichnerischen Darstel-
lung des Plangebietes zu entnehmen. 
 
Der Beschluss zur Aufstellung des o.g. Bauleitplanverfahrens wird hiermit bekannt gegeben.  

 

 
Herzogenrath, den 26.11.2024 
 
gez. Dr. Benjamin Fadavian 
Bürgermeister 
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Amtliche Bekanntmachung Nr. 53/2024 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 

 
Bebauungsplan III/9 – 4. Änderung „Am Boscheler Berg“ 

(vereinfachtes Verfahren) 
 

Aufstellungsbeschluss gem. § 2 (1) BauGB 

 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Planung der Stadt Herzogenrath hat in seiner Sitzung am 21.11.2024 
die Aufstellung des o. g. Bauleitplanverfahrens beschlossen. Das Verfahren wird im vereinfachten Verfahren 
gemäß § 13 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), 
zuletzt geändert am 20.12.2023 (BGBI. 2023 I Nr. 394) ohne Berichtigung des Flächennutzungsplanes durchge-
führt.  
 
Das dem Entwurf zugrunde liegende Plangebiet liegt im Stadtteil Merkstein, Flur 3, Flurstücknummer 210, 213, 
190, 216, 217 und 125. Die räumliche Abgrenzung ist kartografisch bestimmt und der zeichnerischen Darstellung 
des Plangebietes zu entnehmen. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 13 (3) BauGB von der Umweltprüfung nach § 2 (4) BauGB abgesehen 
wird.  
 
Der Aufstellungsbeschluss wird hiermit bekannt gemacht. 
 
 
Herzogenrath, den 26.11.2024 
 
gez. Dr. Benjamin Fadavian 
Bürgermeister 
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Amtliche Bekanntmachung Nr. 54/2024 
 

Widmungsverfügung 
 

         Öffentliche Bekanntmachung 
 
 
„Widmung von einer Gemeindestraße in der Stadt Herzogenrath – Brucknerstraße” 
 
Der Ausschuss für Mobilität und Tiefbau der Stadt Herzogenrath hat in seiner Sitzung am 24.09.2024 folgenden 
Beschluss gefasst: 
 
Der Ausschuss für Mobilität und Tiefbau beschließt die Widmung der Brucknerstraße (Gemarkung Kohlscheid, 
Flur 8, Flurstücke 1775, 1776 und 1777) gemäß § 6 des Straßen-und Wegegesetzes NRW in der derzeit gültigen 
Fassung. 
 
 
Straße: Brucknerstraße, Gemarkung Kohlscheid, Flur 8, Flurstücke 1775, 1776 und 1777 

   
 
Der Gemeingebrauch wird nicht beschränkt. 
 
 
Träger der Straßenbaulast ist die Stadt Herzogenrath. 
 
 
Gemäß § 3 Straßen- und Wegegesetz NRW wird die Straße „Brucknerstraße“ als Gemeindestraße und entspre-
chend Ihrer Funktion als Straße, bei dem die Belange der Erschließung der anliegenden Grundstücke überwie-
gen, eingestuft. 
 
 
Die Widmung wird mit dieser öffentlichen Bekanntmachung wirksam. 
 
Lageplan: 

 

 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 

 
Gegen die Widmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht im Justiz-
zentrum Aachen, Adalbertsteinweg 92, 52070 Aachen erhoben werden. Die Klage ist schriftlich einzureichen oder 
zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des Verwaltungsgerichts Aachen zu erklären. Die 
Klage müsste den Kläger, den Beklagten sowie den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll einen 
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben 
werden. Wird die Klage schriftlich erhoben, so sollen ihr zwei Abschriften beigefügt werden. Die Klage kann auch 
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durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektronische Poststelle des Gerichts erhoben wer-
den. Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit einer 
qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder von der verantwortenden 
Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 VwGO eingereicht werden. Die 
für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach nähe-
rer Maßgabe der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und 
über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) vom 
24. November 2017 (BGBl. I S. 3803).” Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.de. 
 
Sollte die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden, so würde dessen 
Verschulden Ihnen zugerechnet werden.  
 
Gemäß § 41 Abs. 4 Satz 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen Verwaltungs-
verfahrensgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 2003 (BGBl. I S. 102), in der zurzeit gülti-
gen Fassung gilt die Widmungsverfügung einen Tag nach der ortsüblichen Bekanntmachung als bekannt gege-
ben. 
 
Herzogenrath, den 27.11.2024 
 
gez. Dr. Benjamin Fadavian 
Bürgermeister 
 
 
 

 
 
 

Amtliche Bekanntmachung Nr. 55/2024 
 
 

Widmungsverfügung 
 

         Öffentliche Bekanntmachung 
 
 
„Widmung von einer Gemeindestraße in der Stadt Herzogenrath – Bicherouxstraße” 
 

Der Ausschuss für Mobilität und Tiefbau der Stadt Herzogenrath hat in seiner Sitzung am 24.09.2024 folgenden 
Beschluss gefasst: 
 
Der Ausschuss für Mobilität und Tiefbau beschließt die Widmung der Bicherouxstraße (unter „Sachverhalt“ aufge-
listete Flurstücke) gemäß § 6 des Straßen- und Wegegesetzes NRW in der derzeit gültigen Fassung. 
 
Straße: Bicherouxstraße, Gemarkung Herzogenrath: 

 

Flur Flurstück 

31 545 (Teilstück gem. Anlage 2) 

31 567 

33 68 

33 69 

33 70 

33 71 

33 72 

33 73 

33 74 

33 75 

33 76 

33 77 

33 84 

35 108 

35 109 

35 111 

35 112 

35 113 

35 114 

35 115 

http://www.justiz.de/
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35 123 

35 124 

35 125 

35 126 

35 127 

35 174 

 
   
Der Gemeingebrauch wird nicht beschränkt. 
 
Träger der Straßenbaulast ist die Stadt Herzogenrath. 
 
Gemäß § 3 Straßen- und Wegegesetz NRW wird die Straße „Bicherouxstraße“ als Gemeindestraße und entspre-
chend Ihrer Funktion als Straße, bei dem die Belange der Erschließung der anliegenden Grundstücke überwie-
gen, eingestuft. 
 
Die Widmung wird mit dieser öffentlichen Bekanntmachung wirksam. 
 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 

 
Gegen die Widmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht im Justiz-
zentrum Aachen, Adalbertsteinweg 92, 52070 Aachen erhoben werden. Die Klage ist schriftlich einzureichen oder 
zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des Verwaltungsgerichts Aachen zu erklären. Die 
Klage müsste den Kläger, den Beklagten sowie den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll einen 
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben 
werden. Wird die Klage schriftlich erhoben, so sollen ihr zwei Abschriften beigefügt werden. Die Klage kann auch 
durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektronische Poststelle des Gerichts erhoben wer-
den. Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit einer 
qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder von der verantwortenden 
Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 VwGO eingereicht werden. Die 
für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach nähe-
rer Maßgabe der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und 
über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) vom 
24. November 2017 (BGBl. I S. 3803).” Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.de. 
 
Sollte die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden, so würde dessen 
Verschulden Ihnen zugerechnet werden.  
 
Gemäß § 41 Abs. 4 Satz 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen Verwaltungs-
verfahrensgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 2003 (BGBl. I S. 102), in der zurzeit gülti-
gen Fassung gilt die Widmungsverfügung einen Tag nach der ortsüblichen Bekanntmachung als bekannt gege-
ben. 
 
 
Herzogenrath, den 27.11.2024 
 
gez. Dr. Benjamin Fadavian 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 

http://www.justiz.de/
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